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nung der Schießpflicht auf Subaltern-Offiziere, Unteroffiziere
und Soldaten des Landsturms ist daher eine durchaus gerechtfertigte

Maßnahme. Die Kosten derselben belaufen sich auf jährlich

286,000 bis 330,000 Franken.

*
Durch Bundesgesetz vom 1. April 1938 über die Sicherstellung

der Landesversorgung mit lebenswichtigen Gütern ist die
Grundlage geschaffen worden für die im Kriegsfall zu lösenden

Aufgaben. Eine bezügliche vom Eidg. Volkswirtschaftsdepartement

ausgearbeitete Verordnung ist durch den Bundesrat
gutgeheißen worden. Die Organisation des Arbeitseinsatzes

im Kriegsfall wird im allgemeinen den Kantonen übertragen,
unter Berücksichtigung der Interessen der Armee und der
Kriegswirtschaft. Die Organisation muß schon in Friedenszeiten
geschaffen werden durch Einführung einer Arbeitseinsatzstelle,
die in jeder Gemeinde die lebenswichtigen Betriebe und den
unumgänglich notwendigen Arbeiterbedarf, sowie die zur
Verfügung stehenden Arbeitskräfte zu ermitteln hat.

*
Das Eidg. Militärdepartement hat in der Presse Aufklärungen

über Evakuationen im Kriegsfall erlassen. Evakuiert werden

hauptsächlich Güter, die der Armee oder der Bevölkerung
dienen sollen. Die Evakuierung der Bevölkerung von Städten
ist nicht vorgesehen, da bei der Kleinheit unseres Landes einerseits

der Raum hierfür fehlt, anderseits die Erfüllung der
täglichen Pflicht durch jeden einzelnen auch im Hinterland für die
Landesverteidigung außerordentlich wichtig ist. Ueber
militärisch notwendige Evakuationen in der Kriegszone, als
außerordentliche Maßnahme, wird in jedem einzelnen Fall entschieden.

Der Rucksack für Offiziere, wie er seit 1932 bei den Ge-
birgstruppen getragen wird,, soll nunmehr Ordonnanz auch bei
den Feldtruppen werden. Die Neuerung tritt allerdings erst
dann in Kraft, wenn der vorhandene Vorrat an Offizierstornistern

erschöpft ist. Der Rucksack hat sich im Gebrauch als
sehr zweckmäßig erwiesen; dem «Schokoladetrückli» aber
wird im Offizierskorps sicher niemand nachweinen.

*
Durch einen in der Presse veröffentlichen Aufruf sucht der

Waffenchef der Leichten Truppen eine Anzahl Offiziere,
Unteroffiziere und Soldaten zur Bildung der Panzerwagen-Deta-
chemente. Sie sollen dort teils als Besatzung für die Panzerwagen,

teils als Motorradfahrer und Mechaniker Verwendung
finden. Die Bewerber müssen geistig beweglich und
anpassungsfähig sein, ausgesprochene Begabung und Kenntnisse für
technische Belange besitzen und körperlich voll leistungsfähig
sein. In Frage kommen Leute von kleiner bis höchstens mittlerer

Statur, die im Besitze von kantonalen Führerausweisen
sind. Die Bewerber, die nicht über 25 Jahre alt sein dürfen,
haben ihre Anmeldungen unter Beilage- der Dienstbüchlein an
die Abteilung für Leichte Truppen in Bern einzureichen. Die
endgültige Umteilung aus andern Waffen erfolgt erst nach
einem im Herbst staltfindenden Umschulungskurs in der Dauer
von drei Wochen, der als Wiederholungskurs angerechnet wird.

*
Die Freiwilligen-Grenzschutztruppe ist wiederum in der

Lage, ihre Bestände zu ergänzen. Iii Betracht kommen
gewehrtragende und ausnahmsweise auch nichtgewehrtragende
Wehrmänner aller Waffengattungen. Schriftliche Anmeldungen sind
unter Beilage des Dienstbüchleins an das Kommando der
Freiwilligen-Grenzschutztruppe in Bülach zu richten.

*
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft hat zur Frage der

Lohnzahlungen während des Militärdienstes Stellung genommen.
Sie warnt davor, einen Weg einzuschlagen, der einer

gleichmacherischen Zentralisierung gleichkommt und die
Initiative der Berufsverbände unterbindet. Ausgleichskassen sollen
dort geschaffen werden, wo eine andere Lösung nicht möglich
ist.

*
Im Rahmen der Schweizerischen Landesausstellung sollen

auf der Allmend Zürich-Wollishofen am 1., 5. und 6. August
große Wehrvorführungen stattfinden, die einem weitern Publikum

die Wirkung und die Handhabung der neuen Waffen
zeigen, die es an der Waffenschau der LA kennen lernen konnte.
Die Wehrvorführungen zerfallen in drei Teile; 1. Demonstration
der großen freiwilligen außerdienstlichen Tätigkeit aller
Wehrverbände, Vorführungen der einzelnen Waffen und Disziplinen;
2. Demonstration der Feuerwirkung und der Treffsicherheit aller

Waffen durch Flieger im Angriff, Fliegerabwehr-Waffen,
schwere und leichte Artillerie, Minenwerfer, Infanteriekanonen,

schwere und leichte Artillerie, Minenwerfer, Infanteriekanonen,
schwere und leichte Maschinengewehre, Gewehr und Handgranaten;

3. taktisches Zusammenwirken der Waffen bei einem
Gegenangriff unter Verwendung scharfer Munition. Für die
Vorführungen werden mehrere Einheiten verschiedener Waffen
aufgeboten. ^

Als erste Schweizerstadt hat die. Stadt Zürich einen
Einführungskurs des Kaders der örtlichen Flugabwehrbatterien
durchgeführt, dem sich nunmehr ein weiterer Kurs zur Ausbildung

der Mannschaften anschließt. Kader und Mannschaften
rekrutieren sich aus Freiwilligen.

*
Die Schulbehörden der Stadt Zürich haben beschlossen, am

30. August 1939 zur Erinnerung an die Mobilmachung von 1911
an den Schulen einen Gedenktag durchzuführen. Mit demselben
soll eine Geldsammlung verbunden werden und außerdem soll
jedes Mädchen der 5.—8. Klasse unter Anleitung der
Arbeitslehrerinnen ein Paar Socken stricken, die an bedürftige zum
Wiederholungskurs einrückende Soldaten und an die freiwillige

Grenzschutztruppe abgegeben werden. Die Wolle soll
bezahlt werden aus dem Ergebnis der Geldsammlung; ein allfälliger

Ueberschuß wird verwendet zur Anschaffung und Abgabe
von Militärhemden.
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Wahre Begebenheiten aus dem Militärdienst
In einem Zug der Ter.Füs.Kp. 1/154 befinden sich drei Tes-

siner. Bei der Ausbildung am Maschinengewehr folgen sie mit
Interesse den Instruktionen. Das Entladen wird geübt, die letzten

zwei Bewegungen, die sämtliche laut gesprochen werden
müssen, heißen: « Verschlußkasten schließen, Gewehr ablegen! »

Der Tessiner sagt: « Türli zue und Fyrabig! »

*
Herr Oberstdivisionär Constam ist auf dem Uebungsplatze.

Ein Korporal redet ihn richtig an mit: « Herr Oberstdivisionär!
» Ein Füsilier mit: « Herr Oberst! » und beim zweiten sinkt

das Thermometer nochmals und er sagt: «Herr Oberstleutnant!»

Der Herr Divisionär antwortet: « Bi-n-eu wird-mer ja
immer jünger! »

Un communique du Departement
militaire federal sur l'evacuation

Les preparatifs ä faire en vue d'une conflagration
soulevent naturellement des questions qui interessent
tres souvent le public. C'est le cas, notamment, de
1'evacuation, dont l'importance et Fampleur ont donne
lieu ä des malentendus qu'il importe de dissiper. Aussi
y a-t-il lieu de preciser les points suivants:

1° Les preparatifs d'evacuation, presents par des
ordonnances, s'etendent generalement ä des biens utiles
ä l'armee et ä la population. Iis seraient mis en oeuvre
en cas de guerre, dans la niesure necessitee par les
circonstances.

2° 11 n'est pas prevu d'evacuer, par precaution, la
population d'une region dans une autre. Pareille mesure
ddsorganiserait la vie publique, entraverait la production

necessaire ä l'armee et ä la population, priverait
l'armee d'une bonne partie de ses moyens de transport.
Ces inconvenients, qui ne sont d'ailleurs pas les seuls,
font que nous n'avons pas ä envisager des evacuations
d'envergure.

La situation de notre pays ne peut pas etre comparee
sans plus avec celle d'autres Etats. Nous manquons sur-
tout de l'espace necessaire pour evacuer des populations
loin ä l'arriere. D'autre part, nous n'avons pas de cites
peuplees de millions d'habitants pour lesquelles l'evavua-
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